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BERUF & FAMILIE GEMEINNÜTZIGE GMBH 

Grüneburgweg 105
60323 Frankfurt a. M.
Telefon: 0 69/66 07 56-444
Fax: 0 69/66 07 56-244
E-Mail: info@beruf-und-familie.de

Weitere Fragen zum Thema Elternzeit beant-
wortet das Service-Telefon des Bundesministeri-

ums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
Es ist montags bis donnerstags von 7 bis 19 Uhr 
erreichbar unter 0 18 01/90 70 50.

TIME-OUT

Als Hausmann oder Haus-
frau für die Familie da zu
sein – das bedeutet zwar eine
Auszeit vom Beruf, ist aber
ganz und gar keine Erho-
lungsphase. Die Familien-
manager arbeiten nicht 
selten rund um die Uhr,
ohne einen Cent dafür 
zu bekommen. Sie müssen
nicht nur kochen können,
Wäsche waschen und 
Termine koordinieren,
sondern sind häufig auch
Profis in Buchhaltung 
und Krankenpflege.

WER BEKOMMT DEN JOB: 

MAMA ODER PAPA?

Die Familienarbeit folgt
meist dem klassischen 
Muster: Meist sind es die
Mütter, die Elternzeit 
beantragen, während der 
Vater sich um das Einkom-
men kümmert – obwohl 
viele Hausfrauen eine sehr
gute Ausbildung haben und
sich jeder zweite Vater als
kinderlieb und häuslich be-
zeichnet.

Das 2007 in Kraft getretene
Gesetz zum Elterngeld und
zur Elternzeit (BEEG) gibt
Eltern nun die Möglichkeit,
die Hausarbeit untereinan-
der aufzuteilen: Mutter und
Vater können dabei gleich-
zeitig in Elternzeit gehen.
Jedem Elternteil stehen drei
Jahre Elternzeit zu, die in
zwei Zeitabschnitte aufgeteilt
werden kann. Während die-
ser Zeit darf jeder zwischen
15 und 30 Wochenstunden
arbeiten. So können Sie das
Einkommen der Familie ge-
meinsam sichern. Der Ar-
beitgeber muss einem An-
trag auf Teilzeitarbeit zu-
stimmen – allerdings nur,
wenn der Betrieb mindes-
tens 15 Beschäftigte hat.

Natürlich kann auch weiter-
hin ein Elternteil die drei
Jahre Elternzeit pro Kind
ganz oder teilweise für sich
beanspruchen. Es besteht
allerdings die Möglichkeit,
ein Jahr zwischen dem drit-
ten und achten Geburtstag
des Kindes zu nehmen –
vorausgesetzt, der Arbeitge-
ber ist damit einverstanden.
Die Mutterschutzfrist wird
grundsätzlich auf die mögli-
che dreijährige Gesamtdauer
der Elternzeit der Mutter an-
gerechnet. Sieben Wochen
vor Beginn der Elternzeit
muss der Elternteil einen
schriftlichen Antrag bei sei-
nem Arbeitgeber stellen. In
einigen Ausnahmefällen ist
eine kürzere Frist möglich.
Mit der schriftlichen Anmel-

UNTERNEHMEN FAMILIE
3 6 5  TA G E  I M  E I N S AT Z

dung muss die Arbeitneh-
merin oder der Arbeitneh-
mer auch verbindlich festle-
gen, für welche Zeiträume
innerhalb von zwei Jahren
die Elternzeit genommen
werden soll. Vorzeitig abbre-
chen oder verlängern kön-
nen Sie die vereinbarte El-
ternzeit nur, wenn Ihr Ar-
beitgeber zustimmt.

MOTIVATION FAMILIE

Flexible Arbeitszeitmodelle,
Möglichkeiten zur Tele-
arbeit, Kinderbetreuung:
Einige Unternehmen bieten 
Eltern eine Reihe von Mög-
lichkeiten, um Beruf und 
Familie miteinander zu ver-
einbaren. Bei der gemein-
nützigen Beruf & Familie
GmbH können Sie sich dar-
über informieren, ob es in
Ihrer Region Firmen mit 
besonderen Modellen gibt.
Die Regel sind solche 
Modelle allerdings nicht.
Eine Umfrage des Münche-
ner Instituts für Betriebliche
Mitbestimmung von 2008
ergab, dass gerade einmal
10,3 Prozent der Unterneh-
men Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit Kindern ak-
tiv fördern. Und das, obwohl
inzwischen bekannt ist, dass
Mütter und Väter, die auch
Zeit für ihre Kinder haben,
bei der Arbeit besonders
motiviert sind und sich 
stark an das Unternehmen
gebunden fühlen. Weitere
Informationen zum Thema
finden Sie unter 
www.beruf-und-familie.de

RÜCKKEHR IN DEN JOB

Wenn Sie nach der Elternzeit
in Ihren Job zurückkehren
wollen, sollten Sie dies schon
vor der Familienpause mit
Ihrem Arbeitgeber bespre-
chen. Nach dem Ende der
Elternzeit haben Sie einen
Anspruch darauf, an einem
gleichwertigen Arbeitsplatz
beschäftigt zu werden. Las-
sen Sie sich unbedingt ein
Zwischenzeugnis ausstellen,
in dem Ihre Tätigkeit genau
beschrieben wird.
Weitere Fragen zum Thema
Elternzeit beantwortet das
Service-Telefon des Bundes-
ministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend.
Es ist montags bis donners-
tags von 9 bis 18 Uhr erreich-
bar unter 01801/90 70 50 
(3,9 Cent pro Minute).
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TIME-OUT

REIF FÜR DIE INSEL

LERNPAUSE

So mancher nutzt die Aus-
zeit auch, um zielstrebig et-
was für die weitere Karriere
zu tun: Berufseinsteiger mit
Hochschulabschluss können
beispielsweise einen Vertrag
aushandeln, der es ihnen 
erlaubt, für eine Promotion
zu pausieren. Ein großes An-
gebot an Kursen für Nicht-
akademiker haben beispiels-
weise die Industrie- und
Handelskammern. Und das
Angenehme mit dem Nütz-
lichen können Sie in einem
Sprachkurs verbinden:
Wollen Sie beispielsweise
Spanisch lernen, so nehmen
Sie den Unterricht einfach 
in Barcelona oder Madrid –
und lernen so auch gleich
Land und Leute kennen.
Mehr Informationen über
Sprachkurse bekommen Sie
beim Fachverband Deut-
scher Sprachreise-Veranstal-
ter e.V. unter www.fdsv.de.

Auf denen können Arbeit-
nehmer Überstunden an-
sparen, um irgendwann
mehrere Wochen auf einmal
„abzufeiern“. Stunden sam-
meln können Mitarbeiter
aber auch, indem sie voll 
arbeiten, aber nur einen 
Teil des Gehaltes beziehen.

Tipp: Halten Sie die Verein-
barungen auf jeden Fall in
einem Beurlaubungsvertrag
fest. Darin sollte auch gere-
gelt sein, ob Ihr Arbeitgeber
während Ihrer Auszeit 
Kranken-, Renten- und Ar-
beitslosenversicherung zahlt.

AUS DER WELT ZURÜCKZIEHEN

Sie wollen ohne Telefon und
Fernseher über sich selbst
und Ihr Leben sinnieren?
Dann könnten Sie über eine
Auszeit im Kloster nachden-
ken. Klären Sie vorher, was
der Orden von Ihnen er-
wartet, ob beispielsweise 
gewünscht ist, dass Sie am
religiösen Leben teilnehmen.
Mehr Informationen zu den
einzelnen Angeboten finden
Sie in der Broschüre Atem
holen, herausgegeben von
der Deutschen Ordens-
obernkonferenz. Sie können
sie schriftlich gegen Brief-
marken im Wert von 1,80
Euro unter folgender Adresse
bestellen:
Haus der Orden 
Postfach 16 01 
53006 Bonn 
Fax: 0228/684 4944
E-Mail: info@orden.de

Sie haben es satt, jeden Tag
den gleichen Job zu machen?
Sie brauchen neue Motiva-
tion oder wollen sich neu
orientieren? Und dafür rei-
chen zwei oder drei Wochen
Urlaub nicht aus? Dann 
befinden Sie sich in guter
Gesellschaft: Drei Viertel der 
Deutschen würden gerne 
eine längere Auszeit ein-
legen. Aber vielen fehlt der
Mut – obwohl es durchaus
Möglichkeiten gibt, diesen
Traum zu verwirklichen.

RUHE FINDEN

Einige Unternehmen bieten
ihren Mitarbeitern ein so ge-
nanntes Sabbatical an. Das
Wort kommt vom hebräi-
schen Schabbat – das ist der
Tag der jüdischen Woche,
der im Zeichen der Ruhe
und geistigen Erneuerung
steht. Es ist eine Auszeit mit
Job-zurück-Garantie. Die
meisten Menschen steigen
für zwei oder drei Monate
aus. Manche nehmen sich
aber auch ein ganzes Jahr
frei. Wie sie diese Zeit nut-
zen, ist ihnen überlassen.

ZEIT SAMMELN

Eine gesetzliche Grundlage
für das Sabbatical gibt es in
Deutschland seit 1998: Das
damals verabschiedete Ar-
beitsteilzeitgesetz erlaubt so
genannte Arbeitszeitkonten.

A U S S T E I G E N  –  U N D  T R O T Z D E M  D R I N B L E I B E N

JEDERZEIT WIEDER!

Ich bin Lehrerin und habe vor einigen Jahren ein
zwölfmonatiges Sabbatical eingelegt. Genutzt
habe ich diese Zeit für eine Weltreise – so etwas
wollte ich unbedingt machen, so lange ich noch
jung bin. Unser Direktor und die Kollegen haben
meinen Wunsch nach einer Auszeit ganz positiv
aufgenommen, zumal ich schon Jahre vorher in die
Planung eingestiegen bin. 

Drei Jahre lang gab es nur zwei Drittel meines ei-
gentlichen Gehalts – die ersten zwei Jahre davon
habe ich in Vollzeit unterrichtet, während des letz-
ten bin ich durch die Weltgeschichte getourt. Is-
land, Südafrika, China, Vietnam, Australien, die
Fidschi-Inseln, am Schluss noch die USA – das
waren Eindrücke, die mir immer im Gedächtnis
bleiben werden. Ich habe jede Menge tolle neue
Kontakte geknüpft, ganz andere Lebensphiloso-
phien und Alltagsgewohnheiten kennen gelernt.
Das ist ein Erfahrungsschatz, von dem ich wohl
mein Leben lang profitieren werde, auch im Beruf.
Schwer fiel mir anfangs, in den Tag hineinzuleben,
denn vom deutschen Alltag war ich das einfach
nicht gewohnt. Nach der Rückkehr habe ich mich
dagegen für meinen Geschmack fast zu fix einge-
lebt – man ist einfach unheimlich schnell wieder
im alten Trott. 

Zum Glück bin ich bei der Arbeit mit offenen Ar-
men empfangen worden. Unsere Schulsekretärin
meint, ich sei viel ruhiger seit meiner Weltreise. 
Ob ich’s nochmal machen würde? Na klar, aber bis
dahin dauert es wohl noch ein bisschen – ich liebe
meinen Beruf und möchte die Kraft, die mir das
Sabbatical gegeben hat, jetzt gerne für den Unter-
richt nutzen. Aber wer weiß, wann es mich wieder
in die Ferne zieht …

Hanna Liebig, 38 Jahre, Köln
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An das eine denken, das andere nicht vergessen. Mit Kollegen

streiten. Wieder einigen und nicht den Überblick verlieren. 

Bis morgen fertig sein. Dann eine Stunde joggen, ein Bad 

nehmen – und endlich mit der Katze spielen, die Lieblings-CD

hören oder sich mit einem Krimi aufs Sofa legen. Aufatmen.

KLIMAKATASTROPHE IM BÜRO
Was tun bei Krisen, Kritik und Konkurrenz?

JOB AROUND THE CLOCK?
Gut gemixt ist halb gewonnen

40
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STRESS, 
LASS NACH
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STRESS, LASS NACH

der Handwerker, der auf
Weisung seines Chefs Lam-
pen hinter Rohre schrauben
muss. Oder die Kinder-
gärtnerin, deren Kollegin
überall herumerzählt, sie sei
schon mehrmals bei Dieb-
stählen erwischt worden.
Ein solcher Psychoterror
hinterlässt Spuren: Viele
Mobbing-Opfer haben
Schwierigkeiten einzu-
schlafen oder leiden unter
Magen- und Kopfschmer-
zen. Im schlimmsten Fall
verlieren sie sogar den 
Lebensmut: Der Hamburger
Psychiater Dieter Groeb-
linghof schätzt, dass rund
1.000 Deutsche jährlich
Selbstmord begehen, weil
sie die Anfeindungen und
Verleumdungen ihrer Kolle-
gen nicht mehr ertragen.

RECHTSWEG NICHT 

AUSGESCHLOSSEN 

Wenn Sie gemobbt werden,
sollten Sie sich unbedingt zur
Wehr setzen. Erste Anlauf-
stellen können Ihr Vorgesetz-
ter und, falls vorhanden, die
Beschwerdestelle und der 
Betriebsrat sein. Doch nicht
immer ist ein solches Prob-
lem innerhalb des Unter-
nehmens zu lösen. Dann 
lassen Sie sich am besten von
einem Rechtsanwalt beraten.
Bislang ist Mobbing selbst
zwar nicht unmittelbar 
strafbar, aber Sie können
beispielsweise Anzeige wegen
Beleidigung, übler Nachrede,
sexueller Belästigung oder
Körperverletzung erstatten,
wenn es im Rahmen des
Mobbings zu solchen Taten

sich zunächst beide Seiten an
und fasst das Problem sach-
lich zusammen.

Anschließend moderiert er
als neutraler Beobachter das
Gespräch; er kann aber auch
Lösungsvorschläge anbieten.
Auf jeden Fall sollten Sie 
die Ergebnisse in einem 
Protokoll festhalten – und
sich nach spätestens einem 
Monat erneut treffen, um 
zu prüfen, ob die Vereinba-
rungen eingehalten wurden.

GEZIELTE SCHIKANE

Streitereien und Konflikte
gibt es in jedem Büro. Doch
manchmal ist die Lage 
ernster: Rund 1,5 Millionen
leiden in Deutschland nach
Schätzungen der Gewerk-
schaften unter Mobbing. Das
Wort kommt vom engli-
schen „to mob“ und bedeu-
tet so viel wie anpöbeln oder
über jemanden herfallen.
Mittlerweile wird der Begriff
geradezu inflationär ge-
braucht. Das liegt auch 
daran, dass die Verhaltens-
weisen, die beim Mobbing
eine große Rolle spielen, be-
reits bei kleinen Konflikten
eingesetzt werden: Andere
Menschen zu ignorieren,
einzuschüchtern, auszugren-
zen oder zu benachteiligen,
gehört zu den Taktiken, von
denen jeder ab und zu Ge-
brauch macht. Eine einzelne
Streiterei oder Beleidigung
ist deshalb aber noch lange
kein Mobbing. Psychologen
verstehen unter Mobbing 
Situationen, in denen Men-
schen systematisch über 
längere Zeit hinweg gezielt
schikaniert werden. Da ist

KLIMAKATASTROPHE IM BÜRO
W A S  T U N  B E I  K R I S E N ,  K R I T I K  U N D  K O N K U R R E N Z ?

LITERATURTIPPS: STREIT 

VERMEIDEN UND SCHLICHTEN

I Joseph Duss von Werdt: 
Einführung in Mediation. 
Carl-Auer-Systeme Verlag, 2008.

I Hans Erlenmeyer/
Ralf Hangebrauck: 
Mediation.
Niederle Media, 2008.

I Bernd Nolte/ 
Konrad Fischer: 
Mediation konkret: 
Konstruktive Lösungen bei
Konflikten in Unternehmen.
Wiley-VCH, 2006.

I Susanne Klein: 
Wenn die anderen das 
Problem sind.
Gabal Verlag, 2007.

LINKS ZUM THEMA MOBBING:

www.mobbing-am-arbeits
platz.de

www.mobbing-web.de

www.antimobbing.de

kommt. Im öffentlichen
Dienst haben Sie die Mög-
lichkeit, eine Dienstaufsichts-
beschwerde einzureichen.
Grundsätzlich können Sie 
gegen Mobber auch mit 
einer Zivilklage vorgehen.
Ein mögliches Ziel ist, das
weitere Mobbing zu unter-
binden. Weiterhin kann 
gemäß des im Jahr 2002 ge-
änderten § 253 Absatz 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs
(BGB) jeder, der körperlich
oder gesundheitlich verletzt
oder dessen Freiheit oder 
sexuelle Selbstbestimmung
beschnitten wurde, ein an-
gemessenes Schmerzensgeld
fordern. Ein solcher An-
spruch ist unter Umständen
auch gegen den Arbeitgeber
denkbar, wenn er beispiels-
weise nicht genug unternom-
men hat, um Sie vor Mob-
bing zu schützen. Laut § 75
des Betriebsverfassungsge-
setzes („BetrVG“) hat der 
Arbeitgeber auch dafür Sorge
zu tragen, dass kein Ange-
stellter diskriminiert oder in
der Entfaltung seiner Persön-
lichkeit unterdrückt wird.
Hält er sich nicht daran, sind
gerichtlich durchsetzbare
Sanktionen möglich. Weitere
umfassende Rechte der Ar-
beitnehmer zum Schutz vor
Mobbing können sich auch
aus dem Mitte 2006 einge-
führten Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz (AGG)
ergeben. Grundsätzlich sind
danach ungerechtfertigte 
Benachteiligungen beispiels-
weise aus Gründen der 
Herkunft, des Geschlechts
oder des Alters untersagt.

15 Prozent ihrer Arbeitszeit
verbringen die Deutschen
damit, Konflikte auszu-
tragen – das hat das Hern-
stein Management Institut
herausgefunden. In den 
meisten Fällen geht es um
zwischenmenschliche Pro-
bleme. Dabei entscheidet 
gerade das Betriebsklima
darüber, ob sich Menschen
an ihrem Arbeitsplatz wohl
fühlen.

REDEN IST GOLD

Die Kollegin streitet am 
Telefon ständig lautstark 
mit ihrem Freund. Der Kol-
lege liebt Durchzug – auch,
wenn Sie Erkältung haben.
Und der Chef ist immer
dann nicht zu erreichen,
wenn es brenzlig wird. In
solchen Fällen nützt es über-
haupt nichts, den Ärger hin-
unterzuschlucken. Sprechen
Sie Konflikte offen an, aber
bleiben Sie dabei sachlich
und höflich. Vielen Men-
schen ist gar nicht bewusst,
wie sie sich bei einem Streit
verhalten. Sie sagen schnell
mal Dinge, die sie hinterher
bereuen …

DREI SIND KEINER ZU VIEL

Natürlich kann es auch pas-
sieren, dass Sie sich mit ei-
nem Kollegen einfach nicht
einigen können. In einem
solchen Fall ist es hilfreich,
einen Mediator einzuschal-
ten. Diese Aufgabe über-
nimmt am besten ein Mit-
arbeiter, zu dem alle Beteilig-
ten Vertrauen haben. Er hört
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RUNTERFAHREN, NICHT 

STEHEN BLEIBEN

Die Balance zwischen Beruf
und Privatleben zu finden, ist
nach Meinung von Experten
eine Aufgabe, die sich immer
wieder neu stellt. Ganz wich-
tig: Nehmen Sie die Freizeit
genauso ernst wie Ihre Ar-
beit. Vielen Menschen fällt es
sehr schwer, abzuschalten.
Ihre Gedanken kreisen auch
nach Feierabend ständig um
unerledigte Aufgaben und
schwelende Konflikte. Wer
seine Freizeit aktiv gestaltet,
vermeidet das. Probieren Sie
Entspannungstechniken wie
Yoga oder Autogenes Trai-
ning aus. Oder überlegen Sie
ganz einfach, was Ihnen gut
tut: Das kann ein Spazier-
gang oder ein Besuch in der
Sauna sein – aber auch eine
ausgedehnte Shopping-Tour
oder eine lange Kinonacht.

Die Gründe dafür sind unter-
schiedlich: Einige Menschen
lieben ihren Job einfach über
alles. Andere verbringen viel
Zeit im Büro, um privaten
Konflikten aus dem Weg zu
gehen. Aber auch die ökono-
mische Entwicklung der letz-
ten Jahre spielt eine Rolle:
In einigen Firmen ist das 
Arbeiten rund um die Uhr
regelrecht erwünscht. Dabei
sind richtige Workaholics für
ein Unternehmen aber eher
eine Belastung. Denn sie
glauben daran, dass nur sie
in der Lage sind, eine Aufga-
be perfekt zu erledigen. Das
führt dazu, dass sie Kollegen
und Mitarbeiter unterschät-
zen – und dauerhaft demoti-
vieren.

HILFE FÜR WORKAHOLICS

Wer arbeitssüchtig ist, muss
seine Einstellung zur Arbeit
grundlegend ändern. Hilf-
reich ist dafür der Austausch
mit anderen im Kreis bei-
spielsweise der Anonymen
Arbeitssüchtigen, einer
Selbsthilfegruppe für 
Menschen mit Arbeitspro-
blemen oder Arbeitssucht.
Nähere Informationen zu
den Anonymen Arbeitssüch-
tigen (AAS) finden Sie unter
www.arbeitssucht.de.

JOB AROUND THE CLOCK?
G U T  G E M I X T  I S T  H A L B  G E W O N N E N

Ein schnelles Auto, das tolle
Haus und luxuriöse Kurz-
trips: Wer viel arbeitet,
kann sich viel leisten. Doch
Geld allein macht nicht
glücklich – und Wohlstand,
der durch einen unverhält-
nismäßig großen Arbeits-
einsatz erreicht wird, schmä-
lert die Lebensqualität.

ZU VIEL STRESS MACHT KRANK

Es muss gar nicht immer der
nine-to-five-Job sein. Manch-
mal Stress zu haben, kann
sogar wahre Höhenflüge 
auslösen. Wer unter Strom
steht, vollbringt nicht selten
Höchstleistungen. Ganz an-
ders sieht es bei Menschen
aus, die permanent gestresst
sind. Laut der Europäischen
Agentur für Sicherheit und
Gesundheitsschutz litten
2005 bereits 22 Prozent aller
europäischen Arbeitnehmer
unter stressbedingten Ge-
sundheitsproblemen – Ten-
denz steigend. Die häufigsten
Beschwerden sind dabei
Darm-, Nacken- und
Rückenleiden.

ARBEITEN, UM ZU LEBEN?

Einige Menschen sind ihrer
Arbeit regelrecht verfallen.
Psychologen schätzen, dass
etwa 200.000 bis 300.000
Menschen in Deutschland zu
den so genannten Workaho-
lics zählen.

WORK-LIFE-BALANCE 

IM INTERNATIONALEN 

VERGLEICH

Jeder zweite Europäer ist der
Meinung, dass er mehr Ener-
gie in seinen Job als in seine
Freizeit investiert. Das Ver-
hältnis zwischen Arbeit und
Freizeit ist in den Ländern
jedoch sehr unterschiedlich.
In Westeuropa steht bei 
jedem Dritten die Arbeit an 
erster Stelle; in den Ver-
einigten Staaten sogar bei
jedem Zweiten. Großen Wert
auf ihre Freizeit legen die
Briten: Zwei Drittel finden
sie wichtiger als den Job.
Bei der Frage, wie sie ihre
Freizeit am liebsten 
verbringen, sind sich die
Menschen verschiedener
Nationalitäten wieder einig:
Die meisten entspannen 
zu Hause – vor dem Fern-
seher, mit einem Buch oder 
bei Musik.

WENN STRESS GEFÄHRLICH WIRD

Mediziner sprechen seit einem
Vierteljahrhundert vom Burn-out-
Syndrom. Aber das Phänomen –
ein krankhafter Erschöpfungs-
zustand – ist so alt wie die
Menschheit. Anders als noch vor
ein paar Jahren kommen mittler-
weile Menschen aus allen Berufs-
zweigen zu uns. Die Patienten
sind den gestiegenen beruflichen
oder privaten Anforderungen häu-
fig nicht mehr gewachsen. Sie
sind weniger belastbar, ständig
müde, leicht reizbar und verlieren
schließlich den Glauben an sich
selbst. Zuletzt sind die Patienten
nicht nur erschöpft, sondern auch
verbittert – das zusammen macht
das Burn-out-Syndrom aus. Vor
den Kollegen wird die Erschöp-
fung meist allerdings bis zuletzt
geheim gehalten. 

Man unterscheidet „echte Aus-
brenner“, das sind Menschen, bei
denen schlechte Bedingungen
ausschlaggebend sind, von den
„Verschlissenen“. Diese haben
ein geringes Durchsetzungsver-
mögen: Aus Angst, Sympathien
zu verspielen, lehnen sie keine
Aufgabe ab. Ein Burn-out zieht
häufig körperliche Beschwerden
nach sich: Schwachpunkte wie
Wirbelsäule oder Gelenke machen
Probleme. Doch statt einen Arzt
aufzusuchen, versuchen die 
Betroffenen, allein zurechtzu-
kommen: Viele greifen zu Alkohol
oder Tabletten. 

Ein Patient muss erst einmal be-
greifen: Ich bin krank. Erst dann
ist er für eine Behandlung zu-
gänglich und kann die Ursachen
ergründen – gegebenenfalls ge-
meinsam mit einem Arzt. Denn
meistens tragen seelische Zu-
stände genauso zum Burn-out
bei wie äußere Faktoren. 

Professor Dr. Volker Faust,

Universitätsklinikum Ulm – Zentrum für 
Psychiatrie Die Weißenau, Ravensburg
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Die eigene Arbeitskraft ist das wichtigste Gut – und sie ist nicht

zu ersetzen. Schlimm, wenn sie gefährdet ist: etwa durch eine

Krankheit oder einen Unfall. Damit Sie dann nicht aus der Bahn

geworfen werden, ist es wichtig, sich rechtzeitig abzusichern.

Und auch an die Altersvorsorge sollten Sie schon denken, wenn

die Rente noch in weiter Ferne liegt. Denn um im Alter den 

gewohnten Lebensstandard halten zu können, müssen Sie früh-

zeitig privat vorsorgen.

SCHÖNES LEBEN
Versicherungen für heute und morgen

46
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WAS SIE HABEN: DIE 

SOZIALVERSICHERUNG

Zum Sicherheitsnetz in der
Bundesrepublik Deutsch-
land gehören Sozial- und 
Individualversicherungen.
Die Sozialversicherung ist
für Arbeiter, Angestellte und
Auszubildende Pflicht und
schützt im Alter, bei Krank-
heit, Arbeitslosigkeit, Unfall
sowie bei Erwerbsminde-
rung. Doch damit ist ledig-
lich eine Grundabsicherung
gewährleistet. Gleichzeitig
muss jeder Arbeitnehmer
selbst Vorsorge treffen und
sich mit Hilfe von privaten
Versicherungen gegen ver-
schiedene Risiken absichern.
Mehr Informationen dazu
finden Sie auch in der Bro-
schüre Sozial- und Individu-
alversicherung in Deutsch-
land aus der Reihe Ver-
sicherungen klipp + klar.

DIE GESETZLICHE

KRANKENVERSICHERUNG 

Die meisten Bundesbürger –
nämlich etwa 56 Millionen –
sind als Vollversicherte 
Mitglied der gesetzlichen
Krankenversicherung. Im
Gegensatz zu den anderen
Zweigen der Sozialver-
sicherung gilt hier eine 
Besonderheit: Arbeiter oder
Angestellte, die mit ihrem
Verdienst oberhalb der 
so genannten Beitragsbe-
messungsgrenze liegen –
zurzeit sind das 4.012,50 Euro 
im Monat (Stand 2008) –,
sind nicht mehr versiche-
rungspflichtig.

Sie können sich entweder
privat krankenversichern
oder freiwillig Mitglied der
gesetzlichen Krankenver-
sicherung bleiben. Beamte,
Freiberufler und Selbst-
ständige haben die Möglich-
keit, sich unabhängig vom
Einkommen privat zu ver-
sichern.

Der medizinische Fortschritt,
die hohen Arbeitslosen-
zahlen und die steigende 
Lebenserwartung der Men-
schen lassen die Kosten im
Gesundheitssystem immer
weiter steigen – und damit
die Belastungen für die 
Beitragszahler. Im Zuge
mehrerer Gesundheitsrefor-
men sind die Leistungen der
gesetzlichen Kassen erheb-
lich verringert worden. So
gibt es beispielsweise für
Brillen in der Regel keine 
Zuschüsse mehr.

Die privaten Kassen bieten
Zusatzversicherungen für die
verschiedensten Leistungen
an – beispielsweise für 
eine Chefarztbehandlung.
Wofür Sie sich versichern
möchten und ob Sie eine
Selbstbeteiligung wünschen,
bestimmen Sie dann indi-
viduell.

DIE GESETZLICHE PFLEGE-

VERSICHERUNG

Seit 1995 gibt es die gesetz-
liche Pflegeversicherung.
Sie schützt automatisch alle
gesetzlich Krankenversicher-
ten. Wer privat krankenver-
sichert ist, muss sich dagegen
auch privat pflegeversichern.
Die Pflegeversicherung er-
stattet Kosten für die Be-
treuung pflegebedürftiger
Menschen.

DIE GESETZLICHE ARBEITS-

LOSENVERSICHERUNG

Jeder Arbeitssuchende, der
innerhalb der letzten zwei
Jahre vor der Arbeitslosmel-
dung mindestens 360 Tage
versicherungspflichtig be-
schäftigt war, hat Anspruch
auf Arbeitslosengeld I. Die
Leistungen richten sich nach
der Dauer der vorherigen
Tätigkeit und der Höhe des
letzten Nettogehaltes. Zur-
zeit gibt es maximal bis zu
zwölf Monate Arbeitslosen-
geld. Nach dieser Zeit kann
nach geltendem Recht ein
Antrag auf Arbeitslosengeld
II gestellt werden. Ab dem
fünfzigsten Lebensjahr kann
die Förderdauer allerdings
auch höher liegen.
Mehr zum Thema erfahren
Sie auf Seite 32 dieser Bro-
schüre.

SCHÖNES LEBEN
V E R S I C H E R U N G E N  F Ü R  H E U T E  U N D  M O R G E N

DIE GESETZLICHE UNFALL-

VERSICHERUNG

Der Arbeitgeber zahlt die
Beiträge für die gesetzliche
Unfallversicherung. Sie er-
bringt Leistungen bei Be-
rufskrankheiten und für die
Folgen eines Unfalls, der
während oder auf dem Weg
zur Arbeit passiert. Unfälle
in der Freizeit sind also nicht
abgesichert – hier ist zusätz-
liche private Vorsorge not-
wendig. Träger der gesetz-
lichen Unfallversicherung
sind in erster Linie die Be-
rufsgenossenschaften.

DIE GESETZLICHE RENTEN-

VERSICHERUNG

Finanzielle Absicherung im
Alter, im Fall der Erwerbs-
minderung oder für die
Hinterbliebenen im Todes-
fall – das übernimmt zu ei-
nem Teil die gesetzliche Ren-
tenversicherung. Sie funktio-
niert besonders gut, wenn
viele Berufstätige für wenige
Rentner aufkommen. Die
Realität sieht allerdings
längst anders aus: Während
in den 60er Jahren des 
20. Jahrhunderts auf einen
Rentner fünf Beitragszahler
kamen, sind es heute nur
noch zwei. Experten rechnen
damit, dass in knapp 30 Jah-
ren jeder Beitragszahler 
für einen Rentner aufkom-
men muss. Wie dramatisch
diese Verschiebung auch 
sein wird, eines ist sicher:

Es gibt eine wachsende Ver-
sorgungslücke zwischen Ar-
beits- und Alterseinkom-
men. Da schon jetzt abseh-
bar ist, dass der Unterschied
zwischen Rente und letztem
Gehalt immer größer wird,
ist private Vorsorge unver-
zichtbar.

Die neue Erwerbsminde-
rungsrente hat 2001 das alte
System der Berufs- und Er-
werbsunfähigkeitsrente 
abgelöst – seitdem sind die
Leistungen erheblich ver-
ringert. Die Höhe der Rente
hängt davon ab, wie viele
Stunden der Versicherte
noch arbeiten kann. Dabei
gilt: Wenn Sie Ihren ur-
sprünglichen Beruf nicht
mehr ausüben können, sind
Sie verpflichtet, jede andere
Tätigkeit anzunehmen. Nur
wer weniger als drei Stunden
am Tag arbeiten kann, erhält
die volle Erwerbsminde-
rungsrente. Das sind je nach
individueller Erwerbsbio-
grafie etwa 38 Prozent des
letzten Bruttoeinkommens.
Ist der Versicherte in der 
Lage, drei bis sechs Stunden
täglich zu arbeiten, erhält er
die halbe Erwerbsminde-
rungsrente. Es sei denn, es
besteht keine Aussicht auf
einen Teilzeit-Arbeitsplatz:
Dann gibt es auch in diesem
Fall die volle Rente.

Alle diese Regelungen gelten
aber nur für Arbeitnehmer,
die mindestens fünf Jahre
lang versicherungspflichtig
gearbeitet haben. Berufsein-
steiger sind häufig nicht ab-
gesichert.

WAS SIE UNBEDINGT 

BRAUCHEN: DIE 

PRIVATE VORSORGE

Schon jetzt ist abzusehen,
dass bei den Leistungen der
Sozialversicherung weitere
Abstriche notwendig wer-
den. Um die bereits beste-
hende Versorgungslücke zu
schließen und noch weg-
fallende Leistungen zu er-
setzen, ist private Vorsorge
wichtiger denn je.

DIE BERUFSUNFÄHIGKEITS-

VERSICHERUNG

Unabhängig davon, wie ge-
fährlich ein Beruf erscheint:
Niemand ist davor geschützt,
seinen Job früher als beab-
sichtigt aufgeben zu müssen.
Jeder vierte Arbeitnehmer
wird im Laufe seines Lebens
berufsunfähig (Quelle:
VDR – Verband Deutscher
Rentenversicherungsträger).
Und die Leistungen der 
gesetzlichen Erwerbsminde-
rungsrente reichen bei 
Weitem nicht aus, um den
gewohnten Lebensstandard
beizubehalten. Deshalb
empfiehlt es sich unbedingt,
eine Berufsunfähigkeitsver-
sicherung abzuschließen.
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Die Bundesregierung hat 
die steuerlichen Rahmenbe-
dingungen für die Altersvor-
sorge grundlegend überar-
beitet. Nun gibt es ein Drei-
Schichten-Modell, das die
Vorsorgemöglichkeiten 
neu gliedert: Basisvorsorge,
kapitalgedeckte Zusatzvor-
sorge, übrige Vorsorge. Mehr
dazu erfahren Sie auch in 
der Broschüre Altersvorsorge
mit Sicherheit – Die neue
Rente aus der Reihe Ver-
sicherungen klipp + klar.

DIE BASISRENTE

Zur ersten Schicht gehört
neben der gesetzlichen 
Rentenversicherung die 
neue Basisrente. Dies ist 
eine Leibrentenversicherung,
die der Gesetzgeber steuer-
lich besonders fördert.

Für die Basisvorsorge – 
diese umfasst die gesetzliche
Rentenversicherung und die
Basisrente – sind zunächst 
60 Prozent der Beiträge 
steuerfrei. Allerdings nur 
bis zu einer Höchstgrenze:
2008 können Singles maxi-
mal 13.200 und Verheiratete
26.400 Euro geltend machen.
Ab 2025 gilt die Regelung
dann für 100 Prozent der
Beiträge – maximal sind
jährlich 20.000 beziehungs-
weise 40.000 Euro steuerfrei.

Diese gibt es einzeln oder im
Paket mit einer Renten- oder
Lebensversicherung. Mit
Einzel- oder so genannten
selbstständigen Policen blei-
ben Sie flexibler. Kombinier-
te Lösungen haben den Vor-
teil, dass Ihre Altersvorsorge
gesichert bleibt. Denn im
Falle der Berufsunfähigkeit
zahlt die Versicherung die
Beiträge für die Lebens- oder
Rentenversicherung bis zum
Ende der vertraglich festge-
legten Laufzeit weiter – und
natürlich, wenn vereinbart,
die vorgesehene Berufsunfä-
higkeitsrente.

DIE PRIVATE ALTERSVORSORGE

Je früher Sie den Grundstein
für Ihre private Rente legen,
desto besser. Um den Spiel-
raum für die Vorsorge zu er-
weitern, hat der Gesetz-
geber mit dem so genannten
Alterseinkünftegesetz die
schrittweise nachgelagerte
Besteuerung beschlossen.
Zwar werden damit die 
Renten steuerpflichtig – 
auf der anderen Seite be-
deutet das jedoch, dass die
Freibeträge für die Alters-
vorsorge steigen.

> >  

> >  V E R S I C H E R U N G E N  F Ü R  H E U T E  U N D  M O R G E N

DIE RIESTER-RENTE

Zur zweiten Schicht der 
Altersvorsorge gehört die
Riester-Rente. Dies ist eine
private, kapitalgedeckte 
Altersvorsorge. Abhängig
von der Höhe der Beiträge
zahlt Ihnen der Gesetzgeber
eine Grundzulage, zudem
gibt es eine Kinderzulage.
Darüber hinaus können 
Sie unter bestimmten Um-
ständen Ihre Ausgaben für
die Riester-Rente als Sonder-
ausgaben steuerlich geltend
machen. Das Finanzamt
prüft, ob sich über die Zu-
lagenförderung hinaus ein
Steuervorteil ergibt (Güns-
tigerprüfung).

DIE BETRIEBLICHE 

ALTERSVERSORGUNG

Jeder Arbeitnehmer hat An-
spruch darauf, dass ein Teil
seines Gehalts in Beiträge
zur betrieblichen Altersver-
sorgung umgewandelt wird.
Diese Vorsorge gehört eben-
falls zur zweiten Schicht.
Im Jahr 2008 sind bis zu
2.544 Euro steuerlich absetz-
bar. Dieser Höchstbetrag
steigt um weitere 1.800 Euro,
wenn Ihr Arbeitgeber die
Versorgungszusage nach
dem 31. Dezember 2004 ab-
gegeben hat.

Die steuerlichen Vergünsti-
gungen sind unabhängig 
davon, welche Form der be-
trieblichen Altersversorgung
gewählt wird. Insgesamt gibt
es fünf Durchführungswege.
Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber entscheiden sich häufig
für die Direktversicherung:
Der Arbeitgeber schließt 
dabei für Sie eine Kapital-
lebensversicherung oder eine
private Rentenversicherung
ab. Zusätzlich können Sie
verlangen, dass die Vorsorge
den Voraussetzungen der
Riester-Rente entspricht.
Mehr Informationen dazu
finden Sie in der Broschüre
Die betriebliche Altersver-
sorgung aus der Reihe Ver-
sicherungen klipp+ klar.

DIE PRIVATE RENTEN-

VERSICHERUNG

Zur dritten Schicht bei der
Altersvorsorge gehört unter
anderem die private Renten-
versicherung. Sie garantiert
eine lebenslange monatliche
Rente. Die Höhe lässt sich
individuell festlegen. Seit 
Januar 2005 gibt es für die
Rentenzahlungen weitere
steuerliche Vergünstigungen:
Mussten Sie zum Beispiel
bislang bei einem Renten-
beginn mit 65 Jahren 
27 Prozent der Rente mit
dem persönlichen Steuer-
satz versteuern, gilt das nun
nur noch für 18 Prozent.

DIE KAPITALLEBENS-

VERSICHERUNG

Für seit Januar 2005 abge-
schlossene Kapitallebens-
versicherungen – ebenfalls
Bestandteil der dritten
Schicht – gelten neue steuer-
liche Regelungen. Bei einer
Laufzeit von mindestens
zwölf Jahren und Auszah-
lung des Kapitals nach Voll-
endung des 60. Lebensjahres
ist die Hälfte der Erträge
steuerpflichtig.

Die Kapitallebensversiche-
rung eignet sich besonders,
wenn Sie eine Familie haben.
Denn diese Versicherung
garantiert nicht nur eine 
zusätzliche Vorsorge für das
Alter, sondern sichert im 
Todesfall auch die Ange-
hörigen finanziell ab. Für
Berufsanfänger mit niedri-
gem Einkommen, die bereits
eine Familie zu versorgen
haben, empfiehlt sich eine
Risikolebensversicherung.
Diese ist vergleichsweise
günstig und kann außer-
dem bei steigendem Ein-
kommen in eine Kapital-
lebensversicherung umge-
wandelt werden. Weitere 
Informationen finden Sie 
in der Broschüre Lebens-
versicherung – Ihre private
Vorsorge aus der Reihe 
Versicherungen klipp + klar.
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WAS SONST NOCH WICHTIG IST:

SICHER DURCH DEN ALLTAG

Damit Sie Tag für Tag gut
abgesichert sind, gibt es 
Versicherungen, die Sie auf
jeden Fall brauchen. Je nach-
dem, wie weit oder eng Sie
Ihr persönliches Sicherheits-
netz knüpfen wollen, kön-
nen Sie darüber hinaus aus
einer breiten Palette den für
Sie maßgeschneiderten Ver-
sicherungsschutz auswählen.

DIE PRIVATE HAFTPFLICHT-

VERSICHERUNG

Wenn Sie beispielsweise als
Radfahrer einen schweren
Verkehrsunfall verursachen
oder durch Ihre Unachtsam-
keit ein Brand ausbricht,
kann das schnell teuer wer-
den. Denn für den entstan-
denen Schaden müssen Sie
aufkommen – unter Um-
ständen Ihr Leben lang. Sie
haften mit Ihrem gesamten 
Vermögen, auch dem zu-
künftigen. Dagegen sichert
Sie eine private Haftpflicht-
versicherung ab, denn sie
übernimmt alle Schadener-
satzansprüche. Und das 
sogar, wenn Sie die erforder-
liche Sorgfalt außer Acht 
gelassen haben.

Als Selbstständiger sollten
Sie außerdem über eine 
Berufs- und Betriebshaft-
pflicht nachdenken. Mehr
dazu erfahren Sie in der 
Broschüre Mehr Sicherheit
für Betriebe und Freiberufler
aus der Reihe Versicherungen
klipp + klar.

DIE PRIVATE UNFALL-

VERSICHERUNG

Für die finanziellen Folgen
von Unfällen, die Ihnen
während der Arbeit oder auf
dem Weg von und zu Ihrer
Arbeitsstelle passieren, gibt
es zwar gesetzlichen Schutz.
Doch bereits ein kleiner Um-
weg – etwa zur Bank oder
am Kindergarten vorbei –
kann dazu führen, dass die
Versicherung nicht mehr
greift.

Auch beim Freizeitsport 
sichert die gesetzliche Un-
fallversicherung Sie nicht 
ab. Und das Gleiche gilt für
die Hausarbeit. Dabei ist ge-
rade dort das Verletzungs-
risiko hoch. Eine private
Unfallversicherung emp-
fiehlt sich daher auch für
Hausfrauen und -männer.

Sie kommt für die Folgen 
eines Unglücks auf: bei-
spielsweise für den behin-
dertengerechten Umbau 
der Wohnung oder teures
Pflegepersonal. Die private
Unfallversicherung gilt 
weltweit und rund um die
Uhr. Weitere Informationen
finden Sie in der Broschüre
Die Unfallversicherung – 
Ihr Schutz für alle Fälle aus
der Reihe Versicherungen
klipp + klar.

DIE KRANKENTAGEGELD-

VERSICHERUNG

Selbstständige brauchen 
auf jeden Fall eine Kranken-
tagegeldversicherung. Denn
wenn sie krank werden,
haben sie in der Regel auch
kein Einkommen mehr. Die
Krankentagegeldversiche-
rung fängt diese Verdienst-
ausfälle auf. Der Versicherte
erhält das Geld im Falle 
einer Krankheit – ganz
gleich, ob er zu Hause oder
im Krankenhaus behandelt
wird. Nähere Informationen
zu den für Selbstständige 
relevanten Versicherungen
finden Sie in der Broschüre
Mehr Sicherheit für 
Betriebe und Freiberufler
aus der Reihe Versicherungen
klipp + klar.

Aus der Reihe „Versicherungen klipp + klar“ können Sie folgende Broschüren bestellen:

I Sozial- und Individualversicherung in Deutschland
Versicherungen – staatlich und privat

I Mehr Sicherheit für Betriebe und Freiberufler
Versicherungen für Selbstständige

I Sicherheit für ein langes Leben
Die neue Rente

I Vorsorgen mit staatlichen Zulagen
Die Riester-Rente

I Vorsorgen mit steuerlicher Förderung
Die Basisrente

I Attraktiv für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Die betriebliche Altersversorgung

I Altersvorsorge und Risikoschutz
Lebensversicherung – Ihre private Vorsorge

I Risikoschutz und Existenzsicherung
Die private Berufsunfähigkeitsversicherung

I Mit Sicherheit zum Eigenheim
Versicherungen für Bauherren

I Einbruchschutz für Haus und Wohnung
Sicher ist sicher

I Recht gehabt und auch bekommen
Im Streitfall hilft die Rechtsschutzversicherung

I Richtig versichert in den Urlaub
Reisen ohne Risiko

I Gut gesichert Gutes tun
Sicherheit im Ehrenamt

I Vorsehen statt Nachsehen
Die Unfallversicherung – Ihr Schutz für alle Fälle

I Leichtsinn und Missgeschick
Private Haftpflichtversicherung – für den Schaden geradestehen

I Gut abgesichert unterwegs
Versicherungen rund ums Auto

Folgende Broschüren der Reihe „ZUKUNFT klipp + klar“ können über die Hotline 08 00/742 43 75

oder über die Website www.klipp-und-klar.de bestellt werden:

I Jetzt geht’s los

Tipps und Infos für Schulabgänger

I Startklar

Tipps und Infos für Uni-Absolventen

I Aufbruch

Tipps und Infos für Existenzgründer

I Einzelausgabe

Tipps und Infos für Singles

I Zeit zu zweit

Tipps und Infos für Paare

I Menschenskinder

Tipps und Infos für Eltern

I Fortschritt

Tipps und Infos für Berufsaussteiger
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